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Amtlicher Theil.

I. Gesetze; Perordnungen der Reichsbehörden.

Genehmigung zur Ausgabe von Vorzugs-Antheilen der Deutsch-Ost-

afrikanischen Gesellschaft.

Die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft hat in ihrer außerordentlichen Hauptversammlung
vom 1. d. M. beschlossen, drei Millionen Mark Vorzugs-Antheile m Stücken von je

1000 Mark auszugeben. Die Ausgabe soll durch üöffentliche Zeichnungs-Aufforderung bewirkt

werden, und es soll den Inhabern der bisherigen Stamm-Antheile bei Zeichnung von Vorzugs-

Antheilen ein Bezugsrecht in der Weise zustehen, daß sie für einen Stamm-Antheil einen

Vorzugs-Antheil und für je zwei weitere Stamm-Antheile je einen weiteren Vorzugs-Antheil

zu fordern haben.

Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde hierzu ist ertheilt worden.

II. Perordnungern und MWittheilungen der Behörden in den

Schuhgebieken.

Verordnung.
Sollten Arbeiter, welche vor dem Inkrafttreten der Polizei-Verordnung des Landes-

hauptmanns vom 26. Juli 18875) im Schutzgebiet angeworben sind, von außerhalb in dieses

zurückgebracht werden, so hat das solche Arbeiter befördernde Schiff vor deren Absetzung das

Arbeiter-Depot zu Mioko anzulaufen, von dessen Vorsteher der mit der Kontrole der Arbeiter-

anwerbung von mir beaustragte Stationsvorsteher der Neu-Guinea-Kompagnie im Bismarck-

Archipel sofort zu benachrichtigen ist. Erst nachdem Letzterer die Erlaubniß hierzu ertheilt hat,

darf der Schiffsführer die Arbeiter absetzen. Die bewirkte Absetzung ist dem genannten Stations-

vorsteher zu melden.

*) Verordnungeobl. f. d. Schutzgebiet d. Neu-Guinea-Kompagnie Nr. 6 vom 20. Dezember 1887.
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